
 

Vertrag über Sportplatzwerbung 
 

Bankverbindung: Sparkasse Trier  IBAN DE13 5855 0130 0001 0381 40 
USt.-IdNr.: 42 661 1002 8  BIC TRISDE55XXX 

 

Zwischen dem SV Trier-Irsch 1948 e.V., Irscher Str. 41, 54296 Trier 

Und 
_________________________________________ 
Name des Werbepartner 

 ______ __________________________________ 

PLZ Ort 

 _______________________________________________ 

Strasse 

 _______________________________________________ 

vertreten durch 

wird folgender Vertrag geschlossen : 

Gegenstand & Werbekosten 

 Werbefläche Größe 250 cm x 80 cm für jährlich 250,- € (zweihundertfünfzig) 
 Werbefläche Größe 500 cm x 80 cm für jährlich 350,- € (dreihundertfünfzig) 
 Werbefläche Sondergröße für jährlich _____ € (nach Vereinbarung) 

  zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer (z.Zt. 19 %) 

 
Die Werbefläche befindet sich an der, den Kunstrasenplatz umgebenden, Zaunanlage. Die 
Ausführung des Werbebanners erfolgt im 4-Farbdruck, einseitig auf witterungsbeständiges PVC-
Maschen-Gewebe.  

Bannerkosten 

Die Kosten für die Herstellung der Werbefläche trägt der Werbepartner. Die Anbringung und 
Instandhaltung während der Vertragsdauer gehen zu Lasten des Vereins. Der Verein haftet nicht für 
groben Vandalismus und höhere Gewalt. Die Herstellung der Werbebanner erfolgt durch unseren 
Partner Druckzauber – Michael Willems, Matthiasstr. 55, 54290 Trier zu Preisen von 50,- € (250 x 80) 

und 66,- € (500 x 80) zzgl. MwSt. bei Beistellung einer reprofähigen Vorlage und wird direkt durch 
Druckzauber – Michael Willems in Rechnung gestellt.  

Vertragsdauer und - kündigung 

Das Vertragsverhältnis beginnt am 01.06. und wird für die Dauer von 3 Jahren geschlossen. Der 
Vertrag verlängert sich um 1 weiteres Jahr, falls er nicht von einer der beiden Vertragsparteien bis 
spätestens Ende Februar schriftlich gekündigt worden ist.  
Verträge, die während der laufenden Spielzeit beginnen, werden im 1 Jahr nur anteilig nach der 
zwischen Vertragsbeginn und 31.05. tatsächlich anfallenden Zeit verrechnet.  

 
Die Rechnungslegung erfolgt erstmalig zum Vertragsabschluss, in den Folgejahren immer zum 01.06. 
des Kalenderjahres und ist nach Erhalt sofort rein netto zur Zahlung fällig.  

Vertragsänderung  

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen, um wirksam zu werden, schriftlich getroffen 
werden. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

Sonstiges  

Während der Vertragszeit präsentieren wir Ihr Firmenlogo auf unserer Homepage www.sv-trier-irsch.de 

 
 
Trier, den  
 
 

 
 
_______________________________________________________ _________________________________________________ 

SV Trier-Irsch e.V.  Werbepartner 
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